
Für Gemeinbedarfsflächen (Zonen 9900-9999) stellen die Bodenrichtwerte durchschnittliche
Lagewerte dar. Die tatsächl. Grundstücksnutzung ist ggf. durch Abgrenzung innerhalb des
Grundstücks und ggf. durch Zu-/Abschläge entspr. der Darstellung der Richtwerttabelle
anzupassen.


